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Frey, Kathrin

Betreff: WG: 56188: vBP 1351 H IV "Solarpark Mutlanger Heide Erweiterung", 

Schwäbisch Gmünd

 

*** HINWEIS *** 

Seit dem 14.06.2024 verwendet das Referat 226 der Bundesnetzagentur für Bauleitplanungs-Richtfunk-Anfragen die 

folgende neue E-Mail Adresse:  
richtfunk.bauleitplanung@bnetza.de 

Ebenfalls wurde das Formular "Richtfunk-Bauleitplanung" aktualisiert (Link siehe unten: "Hinweise zum 

Beteiligungsverfahren...").  

Bitte nutzen Sie zukünftig für Bauleitplanungs-Richtfunk-Anfragen nur noch diese E-Mail Adresse sowie das aktuelle 

Formular. 

 

 

BNetzA Vorgangsnummer:     56188  

Ihr Zeichen:     vBP 1351 H IV "Solarpark Mutlanger Heide Erweiterung"  

Ihre Nachricht vom:     27.05.2024  
Prüfgebiet Ort:     Schwäbisch Gmünd, LK Ostalbkreis  

Prüfgebiet Koordinaten (WGS84 Grad/Min./Sek.):  

NW:  E 09° 48' 10,000'' N 48° 48' 39,000'' 

SO:  E 09° 48' 35,000'' N 48° 48' 34,000'' 

 

 

Überprüfung der Betroffenheit funktechnischer Einrichtungen in Ihrem Plangebiet; Marktstammdatenregister 

(MaStR) ==================================================================== 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben möchten wir im Rahmen dieses 

Beteiligungsverfahrens auf Folgendes hinweisen: 

 

Beeinflussungen von Richtfunkstrecken, Radaren und Funkmessstationen der Bundesnetzagentur durch neue 

Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr wahrscheinlich. Aus diesem Grund erfolgt unsererseits für 

Bauhöhen unter 20 m keine Prüfung. 

Eine Ausnahme bilden Photovoltaikanlagen ab einer Fläche von ca. 200 m². Diese können den Empfang 

nahgelegener Funkmessstationen der Bundesnetzagentur beeinträchtigen und werden überprüft. 

 

Die Prüfung ergab für Ihr Plangebiet folgendes Ergebnis:   
 

FUNKMESSSTATIONEN DER BNETZA:  

================================= 

Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA betroffen.  

 

 

Hinweise zum Marktstammdatenregister (MaStR) ========================================= 

Der Gesetzgeber hat 2014 damit begonnen ein neues Register einzuführen und die Bundesnetzagentur mit seiner 

Einrichtung und seinem Betrieb beauftragt: Das Marktstammdatenregister (MaStR). Die Bundesnetzagentur stellt 

das MaStR als behördliches Register für den Strom- und Gasmarkt auf der Basis von § 111e und § 111f EnWG sowie 
der Verordnung über die Registrierung energiewirtschaftlicher Daten (MaStRV) zur Verfügung. 

 

Die Registrierung im http://www.marktstammdatenregister.de/ ist für alle Solaranlagen verpflichtend, die 

unmittelbar oder mittelbar an ein Strom- bzw. Gasnetz angeschlossen sind oder werden sollen. Die Pflicht besteht 
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unabhängig davon, ob die Anlagen eine Förderung nach dem EEG erhalten und unabhängig vom 

Inbetriebnahmedatum. 

 

Eine Registrierung von Einheiten in der Entwurfs- oder Errichtungsphase, deren Inbetriebnahme geplant ist 

(Projekte), ist nach der MaStRV verpflichtend, wenn diese eine Zulassung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
benötigen. 

 

Wenn eine Förderung für eine Solaranlage in Anspruch genommen wird, kann diese nur dann ohne Abzüge 

ausbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Registrierungspflichten und -fristen eingehalten wurden. Wenn die Frist 

überschritten ist, wird die Zahlung vom Netzbetreiber zurückgehalten. Außerdem erlischt bei einer 

Fristüberschreitung der Förderanspruch möglicherweise teilweise oder vollständig und wird auch nicht nachgezahlt. 

 

Grundsätzlich handeln Sie ordnungswidrig, wenn Sie eine Registrierung im Marktstammdatenregister nicht 

rechtzeitig vornehmen.  

 
 

Hinweise zum Beteiligungsverfahren des Referates 226 der Bundesnetzagentur 

================================================================= 

Beachten Sie bitte für Ihr geplantes Vorhaben auch die Hinweise auf unserer Internetseite 

www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung 

 

Nutzen Sie bitte immer für die Beteiligung des Referates 226 der Bundesnetzagentur das auf der Internetseite 

verfügbare Formular "Richtfunk-Bauleitplanung" welches Sie unter folgendem Link direkt herunterladen können. 

 

www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutio
nen/Frequenzen/Firmennetze/FormularRichtfunk.pdf 

 

Senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular zusammen mit den zugehörigen Planungsunterlagen immer an die 

folgende E-Mail-Adresse: 

richtfunk.bauleitplanung@bnetza.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

Team Richtfunk-Bauleitplanung 
__________________________________________________________ 

Referat 226 

Richtfunk; Ortungs-, Navigations-, Flugfunk; Campusnetze Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

 

Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin 

Telefon: 030 22480-439 

E-Mail: richtfunk.bauleitplanung@bnetza.de 

www.bundesnetzagentur.de 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung 

 

Datenschutzhinweis: www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz 




